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Minderwertige Filmreklame

Sozusagen alle kantonalen Filmgesetze und -Verordnungen begnügen
sich nicht damit, die öffentlich vorgeführten Filme einer staatlichen
Zensurkontrolle zu unterstellen; sie enthalten auch Bestimmungen zur
Bekämpfung und Unterdrückung unseriöser und vor allem anzüglicher
Filmreklame. Auch der Schweizerische Lichtspieltheaferverband hat
schon vor Jahren in Erkenntnis, dafj eine minderwertige Filmanpreisung
dem Ansehen des Filmgewerbes schwersten Schaden zufügen kann,
durch Verbandsbeschlufî schwere Sanktionen den Mitgliedern
angedroht, die ohne Rücksicht auf den guten Geschmack und den elementarsten

Anstand hemmungslos ihre Filme ankünden. Dafür, daf) alle diese
Verordnungen und Maßnahmen ihre Bedeutung haben — vorausgesetzt,
daf) sie Anwendung finden —, zeugen die zahlreichen Klagen, welche
immer wieder gegen anzügliche Filmankündigungen laut werden.

Zweck dieses Artikels ist es nicht, das Zeichen zu einer kleinlichen
Hetzjagd zu geben auf alle möglichen Filmplakate und -inserate, die
irgendwo irgendwem nicht in den Kram passen. Aber es ist wirklich
wieder einmal an der Zeit, auf das bedenklich tiefe Niveau eines großen
Teils der Filmwerbung hinzuweisen. Die Schweiz steht sonst im Ruf, auf
dem Gebiet der Plakatkunst ein beachtlich hohes künstlerisches Niveau
zu halten, und die verschiedenen schweizerischen Plakafausstellungen
im in- und Ausland haben mit Recht weite Kreise infolge der Qualität
der gezeigten Piakate begeistert. Um so befremdlicher ist es, dafj man

73


	...

